
Der rechts angegebene Kundengeldabsicherer (HanseMerkur 
Reiseversicherung AG, nachfolgend HMR) stellt für den oben 
genannten Reiseveranstalter gegenüber dem Reisenden 
sicher, dass von ihm erstattet werden

der gezahlte Reisepreis, soweit Reiseleistungen infolge 
Zahlungsunfähigkeit oder Eröffnung des Insolvenz-
verfahrens über das Vermögen des Reiseveranstalters 
ausfallen, und

notwendige Aufwendungen, die dem Reisenden infolge 
Zahlungsunfähigkeit oder Eröffnung des Insolvenz-
verfahrens über das Vermögen des Reiseveranstalters für 
die Rückreise entstehen.
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2.

Die vorstehende Haftung der HMR ist begrenzt. Die 
HMR haftet für alle durch sie in einem Jahr insgesamt 
zu erstattenden Beträge nur bis zu einem Betrag von 
110 Mio. EUR. Sollte diese Summe nicht für alle 
Reisenden ausreichen, so verringert sich der Erstatt-
ungsbetrag in dem Verhältnis, in dem ihr Gesamt-
betrag zu dem Höchstbetrag steht. Die Erstattung 
fälliger Beträge erfolgt erst nach Ablauf des Jahres 
(01.01. bis 31.12.), in dem der Versicherungsfall 
eingetreten ist. 

Im Schadenfall wenden Sie sich bitte an: 
HanseMerkur Reiseversicherung AG, 

Siegfried-Wedells-Platz 1, 20354 Hamburg,                 
Tel.: (0180) 50 66 600.

Bei Rückfragen wenden Sie sich
bitte an oben genannte Adresse.

Sicherungsschein für Pauschalre isen
gemäß § 651k des Bürger l ichen Gesetzbuches

Touristik-Versicherungs-
Service GmbH

Borsteler Chaussee 51
D-22453 Hamburg
Tel.: 040-24 42 88-0

Vorstand: Fritz Horst Melsheimer (Vors.), Holger Ehses, 
Dr. Andreas Gent, Peter Ludwig, Eberhard Sautter       

Aufsichtsrat: Jörg G. Schiele (Vors.)
Handelsregister: Hamburg B 19768 

Policen-Nummer: 11102342-20

Reiseveranstalter: lth ag - link to hotel

Dieser Sicherungsschein ist nur gültig für Reisen, die bis zum 31.12.2012 begonnen werden und ab dem
01.11.2005 gebucht wurden. Der Sicherungsschein ist nicht übertragbar. Er gilt für die auf der Buchungs- 
bestätigung genannten Reiseteilnehmer.

Hinweis: Bitte beachten Sie die Zahlungsbedingungen 
- insbesondere die Regelung der An- und Restzahlung
des Reisepreises - des Veranstalters!
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